
Öffentliche Informationsveranstaltung Procap Rechtsdienst 

Was gibt es Neues in der IV? 
Was ändert sich durch die  
Gesetzesrevision per 1.1.2022?

 
Mittwoch, 17. November 2021 
Alte Markthalle Basel

Procap Schweiz – die Organisation  
von und für Menschen mit Handicap

Procap ist der grösste gesamtschweizerische Selbsthilfe- und  
Mitgliederverband von und für Menschen mit Handicap. 

Procap hat eine basisnahe Struktur mit einem flächendeckenden 
Angebot und zählt heute über 22 000 Mitglieder in rund 40 lokalen 
Sektionen und 30 Sportgruppen.

Procap bietet ihren Mitgliedern spezialisierte Beratungsdienst-
leistungen in den Bereichen Sozialversicherungsrecht, Bauen, 
Wohnen und Reisen.

Mit ihren Aktivitäten macht sich Procap zudem stark für einen  
gleichberechtigten Zugang zu Sport, Freizeit, Kultur und Gesellschaft.

Anlaufstelle für Probleme und Fragen rund um das Sozialver- 
sicherungsrecht ist die Procap-Beratungsstelle in Ihrer Region:
 
Procap Nordwestschweiz
St. Jakobs-Strasse 40
Postfach 3854
4002 Basel
Tel. 0848 776 227 | info@procap-nws.ch

Mehr Informationen über die Dienstleistungen und Kontakte  
zu Procap unter www.procap.ch.

Für Menschen mit Handicap.
Ohne Wenn und Aber.



Referent: Martin Boltshauser 
 Rechtsanwalt und  
 Leiter Rechtsdienst Procap Schweiz
 
Datum: 17. November 2021
 
Zeit: 19.00 – 21.00 Uhr
 
Ort: Alte Markthalle Basel
 Steinentorberg 20
 4051 Basel
 
Kosten: für Mitglieder CHF 10.– 
 für Nichtmitglieder CHF 20.– (Abendkasse)
 
Anmeldung: Eine Anmeldung ist aufgrund der aktuellen  
 Situation notwendig.
  
 Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis  
 spätestens am 10. November 2021. 
 
 Procap Nordwestschweiz
 Telefon: 0848 776 227 oder
 E-Mail: info@procap-nws.ch 

Was gibt es Neues in der IV? 
Was ändert sich durch die  
Gesetzesrevision per 1.1.2022?

Auf den 1. Januar 2022 ändert das Gesetz über die Invaliden- 
versicherung. Der Referent gibt einen Überblick über die IV.  
Dort, wo durch die Gesetzesrevision Änderungen erfolgen, wird 
jeweils ergänzend zur aktuellen Regelung die zu erwartende neue 
Handhabung erklärt. 

• Welche Leistungen der IV gibt es? 
• Wann habe ich Anspruch auf Leistungen der IV?
• Welche Neuerungen kommen durch die Gesetzesrevision auf uns zu?
• Was muss ich beachten, wenn meine Leistungen überprüft werden?
• Was ändert sich bei den anderen Sozialversicherungen?

Dies sind einige Themen, auf die an der Veranstaltung eingegangen 
wird. Es besteht vor Ort die Möglichkeit Fragen zu stellen.

Die Infoveranstaltung richtet sich an IV-Rentner*innen und an  
Personen, die vor oder in einem IV-Verfahren stehen.

Wir freuen uns über Ihr Interesse!


